
Mehr Rechtssicherheit für den 
Ernstfall Geflügelpest
Die niedersächsische Arbeitsgruppe Biosicherheit in Geflügelhaltungen hat in einem  
neuen Biosicherheits-Konzept Maßnahmen zum Schutz vor hochpathogenen aviären  
Influenzaviren (HPAIV) präzisiert. 
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In seiner „Risikoeinschätzung zur Hoch-
pathogenen Aviären Influenza H5 (HPAI 
H5) Klade 2.3.4.4b“ vom 9. Februar 2024 

beziffert das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) 
die Zahl von Geflügelverlusten seit Novem-
ber 2023 europaweit auf knapp 4,4 Millio-
nen Tiere. In Niedersachsen wurden in der 
Zeit von Dezember 2020 bis Dezember 2023 
insgesamt 157 Geflügelpest-Ausbrüche fest-
gestellt, die rund 2,8 Mio. verendetes oder 
getötetes Stück Geflügel und Kosten der 
Tierseuchenkasse in Höhe von 49,5 Mio. € 
verursachten. 

Auch für den Februar 2024 stuft das FLI 
das Risiko von HPAIV H5-Einträgen in deut-
sche Hausgeflügelhaltungen und Vogelbe-
stände in zoologischen Einrichtungen durch 
direkte und indirekte Kontakte zu Wildvö-
geln weiterhin als hoch ein, da die Meldun-
gen von Wildvogelfällen weiterhin häufig 
erfolgen. Das aktuelle Gefährdungspoten-
zial durch Ausbrüche bei Hausgeflügel und 
in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln in 
Europa betrifft derzeit auch private Klein-
haltungen. Der Schutz des Geflügels vor 
einem Eintrag und der möglichen weiteren 
Verbreitung von HPAIV-Infektionen hat 
oberste Priorität. Biosicherheitsmaßnahmen 

und Überwachungs- bzw. Abklärungsunter-
suchungen, zu denen Geflügelhalter gesetz-
lich verpflichtet sind, müssen überprüft und 
unbedingt konsequent eingehalten werden. 

Für alle Geflügelhalter  
verpflichtend

„Maßnahmen zum Schutz vor biologischen 
Gefahren“ gehören zu den wichtigsten Prä-
ventionsinstrumenten, die den Tierhaltern 
und anderen mit Tieren arbeitenden Perso-
nen zur Verhinderung der Einschleppung, 
Entwicklung und Ausbreitung von Tierseu-
chen zur Verfügung stehen. Das neue Tier-
gesundheitsrecht der Europäischen Union 
(EU), Animal Health Law (AHL, Verordnung 
(EU) 2016/429) sowie das Tiergesundheits-
gesetz (TierGesG) verpflichten daher die 
Tierhalter, wirksame Biosicherheitsmaßnah-
men umzusetzen, unabhängig von der Be-
triebsgröße. Auch Kleinst- und Hobbyhal-
tungen müssen Mindestanforderungen für 
Biosicherheitsmaßnahmen erfüllen. 

Zusätzlich ist grundsätzlich jeder Geflü-
gelhalter gemäß Artikel 10 der VO (EU) 
2016/429 dazu verpflichtet, geeignete Maß-
nahmen zu ergreifen, die verschiedene Ver-
fahren zum Schutz vor biologischen Gefah-
ren auf seinem Betrieb umfassen. Besonde-
re Schutzmaßnahmen gelten darüber hin-
aus, wenn der Ausbruch der Geflügelpest 
bei Wildvögeln oder gehaltenen Vögeln 
festgestellt wurde. Anzuwendende Rechts-
vorschriften auf EU-Ebene sind das AHL so-
wie diverse Delegierte- und Durchführungs-
verordnungen. Auf nationaler Ebene sind 
Vorgaben zur Biosicherheit in Geflügelhal-
tungen im Tiergesundheitsgesetz (Tier-
GesG), in der Tierschutz-Nutztierhaltungs-
verordnung (TierSchNutztV), im Tierische 
Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (Tier-
NebG), in der Geflügelpest-Verordnung (Ge-
flPest-SchV) sowie in der Geflügel-Salmonel-
len-Verordnung (GflSalmoV) geregelt. Eine 
Übersicht der rechtlichen Bestimmungen 
zur Bekämpfung der Geflügelpest ist unter 
www.tierseucheninfo.niedersachsen.de zu 
finden.

Ausführungen zum neuen  
Tiergesundheitsrecht

Gemäß den Ausführungen des neuen Tier-
gesundheitsrechts (Animal Health Law, AHL/ 
Artikel 10 und 11 Verordnung (EU) 2016/429) 
muss der Tierhalter (in den relevanten 
Rechtsakten als „Unternehmer“ bezeichnet) 
über Kenntnisse zu Tiergesundheit und Tier-
seuchen verfügen und sich der Verbrei-

Um den neuen Anforderungen des 
Tiergesundheitsrechts gerecht zu 
werden, wurde auf Initiative der Nie-
dersächsischen Tierseuchenkasse 
und des Landvolk Niedersachsen die 
„Arbeitsgruppe Biosicherheit in Ge-
flügelhaltungen“ gegründet. Die 
Arbeitsgruppe präzisiert Maßnah-
men zum Schutz vor biologischen 
Gefahren und hat das neue „Nieder-
sächsische Biosicherheitskonzept für 
Geflügel haltende Betriebe nach dem 
EU-Tiergesundheitsrechtsakt“ zu-
nächst für Geflügelhaltungen mit 
über 1.000 Stück Geflügel erarbeitet. 
Für die meisten Handlungsbereiche 
wird zwischen „Baulichen Gegeben-
heiten“ und „Management“ unter-
schieden. Für jeden der Bereiche wer-
den die entsprechenden Vorgaben 
der geltenden nationalen und EU-
rechtlichen Bestimmungen darge-
stellt.
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Was sind die Trends im Bereich  
Legehennen/Mast?
Im Bereich der Legehennen zeigt sich 
ein Trend zu einer längeren Lebenser
wartung und damit verbunden eine 
erhöhte Legeleistung. Junghennen sind 
aufgrund strengerer Vorschriften teurer 
geworden. Um wirtschaftlich rentabel 
zu bleiben, müssen sie daher eine län
gere Legedauer und somit eine erhöhte 
Lebensleistung erreichen, wobei der 
Fokus nun auf 600 Eiern Spitzenleistung 
liegt, im Gegensatz zu früheren 500 
Eiern. 

In der Hähnchenmast ist die Energie
effizienz ebenso wichtig wie die  
Modernisierung älterer Ställe, die oft 
ihre Kapazitätsgrenzen erreicht haben 
und eine hohe Keimbelastung auf
weisen.

Wie gelingt es Ihnen, mit  
Innovationen aufzuwarten?
Innovationen sind aufgrund der  
Entwicklung auf bestehenden Techno
logien seltener geworden. Es erfordert 
daher ein hohes Maß an kreativem 
Denken, um neue Lösungsansätze  
zu finden. Insbesondere bei der Verein
fachung von Arbeitsabläufen.  
 
Innovationen im Bereich des Waschens 
und Desinfizierens werden in unserem 
Haus priorisiert, um fehlendes Perso
nal auszugleichen und Aufgaben zu 
erleichtern.
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tungsgefahren von Tierseuchen bewusst 
sein. Maßnahmen zum physischen Schutz 
– u. a. Umzäunung, Einfriedung, Überda-
chung, Reinigung, Desinfektion – müssen 
durch ihn umgesetzt werden. Außerdem 
sollten betriebsindividuell Biosicherheits-
managementpläne erstellt werden, in denen 
Verfahren zur Seuchenprävention beschrie-
ben werden. Dazu gehören z. B. Verfahren, 
die regeln, wie Tiere, Personen und Fahrzeu-
ge in den Betrieb gelangen, oder Verfahren 
für die Nutzung von Ausrüstung. 

In den Aufgabenbereich der Tierärzte-
schaft fallen insbesondere Beratungen des 
Tierhalters zum Schutz vor biologischen Ge-
fahren und anderen Tiergesundheitsaspek-
ten, die im Rahmen von Tiergesundheitsbe-
suchen erfolgen sollen. Nach AHL (Artikel 12 
VO (EU) 2016/429) müssen Tierärzte bei der 
Ausübung ihrer Tätigkeiten alle geeigneten 
Maßnahmen zur Verhinderung der Ein-
schleppung, Entwicklung und Ausbreitung 
von Seuchen ergreifen und durch eine ord-
nungsgemäße Diagnose und Differenzial-
diagnose das frühzeitige Erkennen von Seu-
chen sicherstellen. Ihnen obliegt zudem die 
aktive Beteiligung an der Sensibilisierung 
von Tierhaltern für Tiergesundheit und 
Wechselwirkung zwischen Tiergesundheit, 
Tierwohl und menschlicher Gesundheit. 

Während die beschriebenen Maßnah-
men bereits zu Zeiten der Seuchenfreiheit 
gewährleistet sein müssen, gelten im Aus-
bruchsfall ggf. weitere Vorgaben, die von der 
zuständigen Behörde genehmigt werden 
müssen, um Tiere aus Restriktionszonen ver-
bringen zu können.

Warum das neue  
Biosicherheitskonzept?

Um den neuen Anforderungen des AHL ge-
recht zu werden, wurde auf Initiative der 
Niedersächsischen Tierseuchenkasse und 
des Landvolks Niedersachsen am 27. Febru-
ar 2023 die „Arbeitsgruppe Biosicherheit in 
Geflügelhaltungen“ mit maßgeblichen Ak-
teuren gegründet, die dazu beitragen möch-
te, dass Biosicherheitsmaßnahmen den 
rechtlichen Vorgaben des neuen europäi-
schen Tiergesundheitsrechts entsprechen 
und von allen Beteiligten umgesetzt wer-
den. Die nationale Gesetzgebung wurde 
bisher nur in Teilen an das AHL angepasst. 

Vor diesem Hintergrund richtet sich das 
„Niedersächsische Biosicherheitskonzept für 
Geflügel haltende Betriebe nach dem EU-

Tiergesundheitsrechtsakt“ zunächst an Ge-
flügelhaltungen mit über 1.000 Stück Ge-
flügel (in Anlehnung an § 6 GeflPestSchV). 
Grundsätzlich müssen jedoch alle Tierhalter 
Maßnahmen zum Schutz vor biologischen 
Gefahren ergreifen. Daher wird auch Hobby-
geflügelhaltern dringend empfohlen, die 
hier genannten Maßnahmen zu ergreifen, 
um den Eintrag von Tierseuchen in ihren 
Tierbestand zu verhindern. Ziel der Arbeits-
gruppe war es, eine Arbeitshilfe für Tierhal-
ter, Tierärzte und Behörden zu schaffen, die 
das anzuwendende EU-Recht und nationale 
Recht in Form eines betriebsindividuellen 
Biosicherheitskonzeptes abbildet:

Nach Artikel 10 und Erwägungsgrund 43 
der Verordnung (EU) 2016/429 sollen die ge-
troffenen Maßnahmen zum Schutz vor bio-
logischen Gefahren ausreichend flexibel und 
auf die Art der Produktion sowie die betref-
fenden Tierarten und -kategorien abge-
stimmt sein. Weiterhin sollen sie den lokalen 
Gegebenheiten, technischen Entwicklun-
gen und betriebsindividuellen Risikofakto-
ren Rechnung tragen. Das Konzept zur Um-
setzung von betriebsindividuellen Biosi-
cherheitsmaßnahmen ist in zehn Hand-

Entschädigungen  
und Beihilfen
Im Seuchenfall sind die Leistungen der 
Tierseuchenkassen und der EU abhän-
gig von der Einhaltung rechtlicher Vor-
gaben. Das AHL sowie das TierGesG 
verpflichten daher die Tierhalter, wirk-
same Biosicherheitsmaßnahmen um-
zusetzen. Auch wenn der Schutz vor 
Tierseuchen Investitionen erfordert, 
sollte der daraus resultierende Rück-
gang an Seuchenausbrüchen und die 
Vermeidung der wirtschaftlichen/fi-
nanziellen, emotionalen und tier-
schutzrelevanten Folgeschäden die 
Tierhalter motivieren, diese Investitio-
nen nicht zu scheuen. Vor diesem Hin-
tergrund unterstützt die Niedersächsi-
sche Tierseuchenkasse tierärztliche 
Beratungen zum Schutz vor biologi-
schen Gefahren mit einer Beihilfe.

ZUM THEMA

TA B E L L E 

Niedersächsisches Biosicherheitskonzept Geflügel

Reglungsinhalt Rechtsgrundlagen

Was? 
Was muss erfüllt werden?

Verordnung (EU) 2016/249 (Animal Health Law, AHL)
Tiergesundheitsgesetz (TierGesG) 

Tierschutzgesetz (TierSchG) 
Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG) 

Geflügelpest-Verordnung (GeflPestSchV) 
Geflügel-Salmonellen-Verordnung (GflSalmoV) 

Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV)

Ob? 
Wird es erfüllt?

Wie? 
Wie wird es erfüllt?

Quelle: Niedersächsische Arbeitsgruppe Biosicherheit in Geflügelhaltungen
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lungsbereiche gegliedert:
 » Angaben zum Betrieb und 
Lageskizze
 » Kenntnisse / Sensibilisierung 
/ Unterweisungen
 » Umzäunung / Einfriedung
 » Betriebsgelände inklusive 
Tierbereich
 » Zutrittsregelungen / Hygiene-
schleuse (Personen)
 » Fahrzeugverkehr
 » Materialien (Einstreu, Futter-
mittel, Dung, Mist, Kadaver 
etc.)
 » Tierverkehr
 » Überwachung Tiergesundheit 
 » Schädlingsbekämpfung

Handlungsbereiche und 
Empfehlungen beachten

Für die meisten Handlungsbe-
reiche wird zwischen „Baulichen 
Gegebenheiten“ und „Manage-
ment“ unterschieden. Für jeden 
der Bereiche werden die ent-
sprechenden Vorgaben der gel-

tenden nationalen und EU-
rechtlichen Bestimmungen dar-
gestellt. Teilweise sind „Empfeh-
lungen“ formuliert, sofern recht-
liche Vorgaben fehlen. 

Die Umsetzung für jeden Be-
trieb und – soweit zutreffend – 
für jede Maßnahme ist zu be-
schreiben. Damit werden grund-
sätzlich die Anforderungen nach 
Artikel 10 Absatz 4 AHL (Biosi-
cherheitsmanagementplan) 
und wesentliche Voraussetzun-
gen für die Entschädigung 
durch die Niedersächsische Tier-
seuchenkasse erfüllt. Unter der 
Überschrift „Risikoorientiert“ 
sind jeweils Beispiele von ergän-
zenden Biosicherheitsmaßnah-
men aufgelistet, die betriebsin-
dividuell und risikoorientiert in 
Abhängigkeit von der Seuchen-
gefährdungslage und den in 
den Betrieben bereits durchge-
führten Biosicherheitsmaßnah-
men zusätzlich ergriffen werden 
können. 

Die Effektivitätsstufe schätzt 
anhand einer Bewertungsmatrix 
von 1 bis 3 (1 = gering, 2 = mit-
tel, 3 = stark), inwieweit die ent-
sprechende Maßnahme das 
Potenzial hat, das Eintragsrisiko 
für Tierseuchenerreger zu redu-
zieren.

Rechtssicherheit mit den 
Konzepten

Das Niedersächsische Biosicher-
heitskonzept für Geflügel hal-
tende Betriebe stellt für Tierhal-
ter, Tierärzte und Behörden die 
Anforderungen des EU-Rechts 
und nationalen Rechts dar. Mit-
hilfe des Konzepts kann der Tier-
halter betriebsindividuell prü-
fen, ob er diesen Anforderungen 
gerecht wird. Gemeinsam mit 
seinem bestandsbetreuenden 
Tierarzt kann er so sein betriebs-
individuelles Management zur 
Seuchenprävention abbilden. 
Das Konzept steht zum Down-
load auf der Homepage der Nie-
dersächsischen Tierseuchenkas-
se zur Verfügung. 

Als Ergänzung zum Nieder-
sächsischen Biosicherheitskon-
zept Geflügel empfehlen sich 

Niedersächsische AG Biosicherheit  
in Geflügelhaltungen
Die „Arbeitsgruppe Biosicherheit in Geflügelhaltungen“ setzt 
sich aus Vertretern der folgenden Institutionen zusammen: AB-
ICS GmbH, Bundesverband praktizierender Tierärzte (bpt), Nie-
dersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit, Landkreise Cuxhaven, Diepholz und Vechta, 
Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Landvolk Niedersach-
sen, Niedersächsische Geflügelwirtschaft, Niedersächsischer 
Landkreistag, Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Niedersächsische Tier-
seuchenkasse, Tierärztekammer Niedersachsen, Tierärztliche 
Hochschule Hannover, Universität Vechta, QS Prüfsystem.

ZUM THEMA

die AI-Risikoampel der Universi-
tät Vechta sowie der „Nieder-
sächsische Leitfaden zur ord-
nungsgemäßen Lagerung von 
Geflügeltierkörpern unter Be-
rücksichtigung von Biosicher-
heitsaspekten“. Alle Dokumente 
beziehen sich auf die aktuellen 
Rechtsvorschriften. Im Einzelfall 
können weitergehende Maß-
nahmen durch die zuständige 
Veterinärbehörde angeordnet 
werden. ■

In Niedersachsen 
wurden in den vergan-
genen drei Jahren mehr 
als 150 HPAI-Ausbrüche 
festgestellt. Grundsätz-
lich müssen alle 
Geflügelhalter (auch 
Hobby~) Maßnahmen 
zum Schutz vor der 
Geflügelpest ergreifen. 
 FOTO: COLOURBOX.DE

NIEDERSÄCHSISCHE 
ARBEITSGRUPPE  
BIOSICHERHEIT IN 
GEFLÜGELHALTUNGEN 

TSK    –  
Biosicherheit in 
Tierhaltungen 
https://bit.
ly/3TpLpPd

AI-Risikoampel 
der Universität 
Vechta 
https://risikoam-
pel.uni-vechta.de/

Informations-
blätter zur  
Biosicherheit
https://bit.
ly/2LG0DjY
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